
Cannabisblüten [Sorte] (NRF 22.12.) 
3,0 g 

1× tägl. abends 100 mg verdampfen und inhalieren 

Die Angabe „Cannabisblüten“ ist 
nicht ausreichend. Es muss 

immer die Sorte mit angegeben 
werden.

Bei der NRF-Vorschrift 22.12. 
„Cannabisblüten zur Inhalation nach 

Verdampfung“ werden die Cannabisblüten in 
der Apotheke zerkleinert, gesiebt und 

abgefüllt.

Alternativ zur Angabe der Einzel- und Tagesdosis ist die 
Angabe „Gemäß schriftlicher Gebrauchsanweisung“ möglich. 
Der beliefernden Apotheke muss diese Anweisung dennoch 

schriftlich vorliegen, da sie gemäß Apothekenbetriebsordnung 
die Angaben auf der Primärverpackung vermerken muss. 
Anderenfalls ist die Verordnung nicht plausibel, und das 

Rezepturarzneimittel darf bis zur Klärung nicht hergestellt 
werden. Es empfiehlt sich daher, die Gebrauchsanweisung 

auf dem BtM-Rezept zu vermerken.

Der Patient erhält neben den in einem 
Weithalsglas abgefüllten zerkleinerten 

Cannabisblüten einen 1-ml-Dosierlöffel. 
Dessen lockere, nicht ganz volle Füllung 

entspricht 100 mg (0,1 g) Droge.

Verordnungshöchstmenge 
für Cannabisblüten für 

einen Patienten durch den 
Arzt: 100.000 mg (100 g) 
innerhalb von 30 Tagen.
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